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Anmeldung einer Satzungsänderung 
 

 
Als vertretungsberechtigtes Vorstandsmitglied/als vertretungsberechtigte 
Vorstandsmitglieder des ______________________________________________e. V.  
meldet der/die Unterzeichner(in)/melden die Unterzeichner eine Satzungsänderung zur 
Eintragung in das Vereinsregister an: 

 
☐ Die Satzung wurde in folgenden §§ geändert 

§ ______________________________  (Schlagworteartige Bezeichnung) 
§ _____________________________________  (Schlagworteartige Bezeichnung) 
§ ______________________________  (Schlagworteartige Bezeichnung) 
§ ______________________________  (Schlagworteartige Bezeichnung) 

 
 

☐ Die Satzung wurde vollständig neu gefasst. 

 
 
Hiermit wird versichert, dass die Mitgliederversammlung satzungsgemäß unter Angabe der 
Tagesordnungspunkte einberufen wurde und beschlussfähig war. 
 

☐ Die Vereinsanschrift hat sich wie folgt geändert: ________________________________ 

 
Der Anmeldung sind beigefügt: 

- Eine Kopie des Protokolls der Mitgliederversammlung 
- Eine Kopie des Einladungsschreibens zur Mitgliederversammlung (s. Vermerk auf 

Rückseite) 
- Vollständige Abschrift der neugefassten Satzung 

 
 
______________________ 
Ort, Datum 
 
 
 
     
Unterschriften: 
in vertretungsberechtigter Zahl mit jeweiliger Beglaubigung (s. Vermerk auf Rückseite) 

  



 

*Bitte unbedingt beachten:  
Es müssen so viele Vorstandsmitglieder diese Anmeldung unterschreiben, wie laut Satzung zur Vertretung des 
Vereins erforderlich sind. Die Unterschriften müssen in jedem Fall von einem Notar oder dem Ortsgericht 
(Ortsgerichte gibt es nur in Hessen) öffentlich beglaubigt sein, auch dann, wenn auf einer früheren Anmeldung 
schon einmal die Unterschriften beglaubigt wurden.  

Eine Beglaubigung durch andere Stellen (Ortsvorsteher usw.) oder Behörden ist 

 

Hinweis für Satzungsänderungen: 

Satzungsänderungen sind in der Einladung zur Mitgliederversammlung unter konkreter Benennung 
der zu ändernden Bestimmungen anzukündigen. 
Die Ankündigung eines Tagesordnungspunktes „Satzungsänderung“ reicht nicht aus und ermöglicht 
es nicht, wirksam eine Satzungsänderung zu beschließen. 

 


